
 -NÖ ANLAGE 1- 

Stellenplan          
Änderung des bisherigen Verwaltungsablaufes bzgl. der Stellenwertüberprüfung bei 
den Beschäftigten und Beamten/innen der Stadt Fürth durch unterjährige Bewertung 
       
Vorschlag neuer Verwaltungsablauf 
 

      

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. StR Haushalts- 

beratungen 

1. Personalausschuss 

Sondersitzung 

 
  Datum „Antragseingang“ / 

 Zugang gilt für Hebung 

Frist 05.05. 

Ergebnisliste (auch Ablehnungen) mit finanziellen Auswirkungen mtl. an Personalreferentin/Käm;  

Verfahren wie bei Rf. II –Vfg. unterjährige Bewertungen (GPR/ Bereichspersonalrat/Ämter/PA/Zeitpkt der Hebung) 

 

 

Freigabe erteilt dann 

Personalreferentin 

Mitteilung der Entscheidung an MA (durch PA) 

 für Beamte/-innen und Beschäftigte 

 
Hebung mit Datum Arbeitsplatzbeschreibung bzw. Antrag  

oder §37 TVöD 
Für Beschäftigte erfolgt Hinweis: 

Unabhängig von der erfolgten Hebung der Stelle ist bei 
Hebungen ab (derzeit) EGr 11 zudem noch eine 

Entscheidung des Personal- u. Organisationsausschusses 
über die persönliche Höhergruppierung nötig. 

Dem POAu (Sondersitzung) werden die Listen der Be-

schäftigten- u. Bea.Hebungen nachrichtlich bekanntgege-

ben. 

Der StR beschließt bei den HHBeratungen den daraus re-

sultierenden Stellenplan mit den höher bewerteten Stel-

len als Bestandteil der HHSatzung. 

 

Es erfolgt Beschluss des Stadtrates  

über den daraus resultierenden Stellenplan 

1 x Beschlussfassung 

über StPl 

Arbeitsplatzbe-

schreibung  

                              AL 
    MA 

                               PR 
              

Antrag 

Beamte Beschäftigte 

Für Beamte/-innen erfolgt Hinweis: 
Beförderungsmöglichkeit frühestens im Folgejahr 

und nach Genehmigung der Haushaltssatzung 
(gemäß Rechtslage),  

da Beamte/-innen eine entsprechend bewertete 
Stelle im Stellenplan benötigen, um befördert 

werden zu können.  
Unabhängig von der erfolgten Hebung der Stelle 

ist bei Hebungen ab (derzeit) BGr A12 zudem 
noch eine Entscheidung des Personal- u. 

Organisationsausschusses über die persönliche 
Höhergruppierung nötig. 

 

Keine Frist Beamte Beschäftigte 

Bewertung unterjährig durch OrgA 


